
 

  

S 12 RA 721/93

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 13
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 12 RA 721/93
Datum 23.12.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 13 RA 239/99
Datum 27.02.2002

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
MÃ¼nchen vom 23. Dezember 1999 aufgehoben und die Beklagte unter Aufhebung
des Bescheides vom 4. Juni 1993 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
15. November 1993 verurteilt, Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung
medizinischer Leistungen zur Rehabilitation unter Beachtung der Rechtsauffassung
des Gerichts erneut rechtsbehelfsfÃ¤hig zu entscheiden.
II. Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.
III. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten
beider RechtzÃ¼ge zu erstatten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung medizinischer Leistungen zur
Rehabilitation streitig.

Die am 1961 geborene KlÃ¤gerin beantragte im Jahr 1986 erstmals die
GewÃ¤hrung von Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit. Sie befand sich vom
30.07.1987 bis 07.10.1987 in einer medizinschen RehabilitationsmaÃ�nahme der
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Beklagten. Daraus wurde sie arbeitsfÃ¤hig entlassen und noch fÃ¼r fÃ¤hig
erachtet, als BÃ¼roangestellte/Studentin vollschichtig erwerbstÃ¤tig zu sein. Die
Beklagte holte ein orthopÃ¤disches Gutachten vom 23.10.1989 ein, worin die
KlÃ¤gerin noch fÃ¼r fÃ¤hig erachtete wurde, vollschichtig erwerbstÃ¤tig zu sein.
Weiter holte die Beklagte ein nervenÃ¤rztliches Gutachten der Dr.B. vom
07.12.1989 ein, worin zusammenfassend festgestellt wurde, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne
seit 1986 und zur Zeit keine Berufs- oder ErwerbstÃ¤tigkeit ausÃ¼ben. Es werde die
RentengewÃ¤hrung fÃ¼r die Dauer eines Jahres vorgeschlagen. In dieser Zeit sei
jedoch eine Therapie in einer Psychosomatischen Klinik mit gleichzeitiger
Behandlung der wirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngigen Beschwerden unbedingt erforderlich.
Der beratungsÃ¤rztliche Dienst der Beklagten schloss sich der Beurteilung der
LeistungsfÃ¤higkeit an, verneinte jedoch die Erforderlichkeit von medizinischen
Reha-MaÃ�nahmen.

Nachdem die Beklagte den Rentenantrag der KlÃ¤gerin zunÃ¤chst abgelehnt hatte,
bewilligte sie mit Bescheid vom 16.04.1993 der KlÃ¤gerin ab 01.01.1992 Rente
wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, ausgehend vom Eintritt des Leistungfalles am
23.06.1986.

Einem Schreiben der KlÃ¤gerin vom 11.03.1993 ergeben sich erstmals Hinweise auf
einen noch offenen Antrag auf DurchfÃ¼hrung medizinischer
RehabilitationsmaÃ�nahmen. Die Reha-Abteilung der Beklagten teilte der
Leistungsabteilung am 10.06.1993 mit, dass der Antrag auf medizinische
Leistungen zur Rehabilitation mit Bescheid vom 04.06.1993 abgelehnt worden sei.
Mit Widerspruchsbescheid vom 15.11.1993 wies die Beklagte den Widerspruch
gegen den Ablehnungsbescheid als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Bei Art und Schwere
der GesundheitsstÃ¶rungen sei nicht zu erwarten, dass durch medizinische
Leistungen zur Rehabilitation die bereits bestehende Erwerbs- oder
BerufsunfÃ¤higkeit beseitigt werden kÃ¶nne.

Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 23.11.1993 Klage zum
Sozialgericht MÃ¼nchen und fÃ¼gte Kopien des Reha-Ablehnungsbescheides vom
04.06.1993 und des Widerspruchsbescheides vom 15.11.1993 bei. Zugleich erteilte
sie ihrem Vater Vollmacht. Den SchriftsÃ¤tzen der KlÃ¤gerin bzw. ihres
BevollmÃ¤chtigten ist ein konkretes Begehren bzw. eine konkrete Antragstellung
nicht zu entnehmen.

Mit Gerichtsbescheid vom 23.12.1999 wies das Sozialgericht die Klage ab. Diese sei
unzulÃ¤ssig, weil davon auszugehen sei, dass der BevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin
prozessunfÃ¤hig sei. Auch wenn die Klage durch die Unterschrift der KlÃ¤gerin
dahingehend auszulegen sei, dass sie die AusfÃ¼hrungen des BevollmÃ¤chtigten
genehmige und sich zu eigen mache, sei die Klage nicht zulÃ¤ssig, da dies eine
ordnungsgemÃ¤Ã�en Inhalt der Klageschrift voraussetze. Die Klageschrift mÃ¼sse
den Streitgegenstand bezeichnen, einen bestimmten Antrag und eine
BegrÃ¼ndung enthalten. Die eingereichten SchriftsÃ¤tze entsprÃ¤chen diesen
Kriterien nicht.

Dagegen richtet sich die Berufung der KlÃ¤gerin, die vom bevollmÃ¤chtigten Vater
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eingelegt wurde. Dem Berufungsschreiben lÃ¤sst sich entnehmen, dass Berufung
gegen den Gerichtsbescheid mit dem Az.: S 12 RA 721/93 eingelegt werden soll. Ein
konkretes Begehren oder ein konkreter Antrag lÃ¤sst sich den Berufungsschreiben
und auch den folgenden SchriftsÃ¤tzen nicht entnehmen.

Auf Anfrage Ã¼bersandte die Beklagte eine Reha-Akte betreffend das 1987
durchgefÃ¼hrte Heilverfahren. Weitere VorgÃ¤nge seien nicht vorhanden.

Unter BerÃ¼cksichtigung der vorgelegten angefochtenen Bescheide ist davon
auszugehen, dass die KlÃ¤gerin sinngemÃ¤Ã� beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 23.12.1999 aufzuheben
und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 04.06.1993 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 15.11.1993 zu verurteilen, ihr medizinische
Leistungen zur Rehabilitation zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt der beigezogenen Akten der
Beklagten sowie der Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die von der KlÃ¤gerin fristgerecht eingelegte Berufung ist gemÃ¤Ã� den Â§Â§ 143, 
151 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulÃ¤ssig und auch im Wesentlichen begrÃ¼ndet.

Die vom BevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin gefertigte Berufungsschrift entspricht
zwar nicht der Form des Â§ 151 Abs.3 SGG, da darin lediglich der angefochtene
Gerichtsbescheid bezeichnet ist. Der fehlende Antrag und die fehlende Angabe der
zur BegrÃ¼ndung dienenden Tatsachen und Beweismittel fÃ¼hren jedoch nicht zur
UnzulÃ¤ssigkeit der Berufung, da sich jedenfalls anhand der vorliegenden
Unterlagen die Feststellung treffen lÃ¤sst, welches Begehren die KlÃ¤gerin mit
ihrem Rechtsmittel verfolgt (vgl. Meyer-Ladewig, SGG, 6.Aufl., Rdn.11 f. zu Â§ 151
SGG). Auch eine etwaige ProzessunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten, wie
vom Sozialgericht angenommen, macht die Berufung nicht unzulÃ¤ssig, da es allein
auf die ProzessfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin ankommt (Â§Â§ 70, 71 SGG). Hieran zu
zweifeln, besteht nach einem Beschluss des Amtsgerichts Pfaffenhofen vom
16.02.1993, mit dem die Bestellung eines Betreuers abgelehnt wurde, kein Anlass.

Aus den genannten GrÃ¼nden ist das Sozialgericht zu Unrecht von der
UnzulÃ¤ssigkeit der Klage ausgegangen. Die von der KlÃ¤gerin bzw. deren
BevollmÃ¤chtigten eingelegte Klage ist zwar in sich kaum verstÃ¤ndlich und wahrt
insbesondere nicht die Form der Sollvorschrift des Â§ 92 SGG. Da die KlÃ¤gerin
jedoch den angefochtenen Bescheid und den Widerspruchsbescheid der Klage
beigefÃ¼gt hatte, waren die angefochtenen Bescheide und auch das Begehren der
KlÃ¤gerin festzustellen.
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Die Berufung der KlÃ¤gerin ist materiell-rechtlich auch insoweit begrÃ¼ndet, als die
Beklagte den Antrag auf GewÃ¤hrung medizinischer Leistungen zur Rehabilitation
ermessensfehlerhaft abgelehnt hat, in dem sie die persÃ¶nlichen Voraussetzungen
des Anspruches verneint hat.

Der Anspruch der KlÃ¤gerin richtet sich nach den im Zeitpunkt der Antragstellung
geltenden Fassung der Â§Â§ 9 bis 12 Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch â�� SGB VI
â�� (Â§ 301 SGB VI). Ein genaues Antragsdatum lÃ¤sst sich nach Aktenlage nicht
feststellen, da die Beklagte die Reha-Akten trotz offenen Rechtsbehelfsverfahrens
vernichtet hat. Es kann jedoch von einer Antragstellung im MÃ¤rz 1993
ausgegangen werden, als sich die KlÃ¤gerin aktenkundig erstmals wegen der
Rehaformulare an die Beklagte wandte. Das genaue Antragsdatum ist im Ã�brigen
von untergeordneter Bedeutung, da bei den Anspruchsgrundlagen keine fÃ¼r die
KlÃ¤gerin wesentliche Ã�nderungen erfolgt sind.

Nach Â§ 10 SGB VI haben Versicherte fÃ¼r Leistungen zur Rehabilitation die
persÃ¶nlichen Voraussetzungen u.a. dann erfÃ¼llt, wenn deren ErwerbsfÃ¤higkeit
wegen Krankheit oder kÃ¶rperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
gemindert ist und diese geminderte ErwerbsfÃ¤higkeit wesentlich gebessert oder
wiederhergestellt werden kann. Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
fÃ¼r die medizinischen Leistungen zur Rehabilitation haben Versicherte nach Â§ 11
Abs.1 Nr.2 SGB VI u.a. dann erfÃ¼llt, wenn sie bei Antragstellung eine Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit beziehen.

Die KlÃ¤gerin bezieht seit 01.01.1992 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit und
erfÃ¼llt somit die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung
medizinischer Reha-MaÃ�nahmen (vgl. Niesel in Kasseler Kommentar, Rdn.6 zu Â§
11 SGB VI).

Die KlÃ¤gerin erfÃ¼llte jedenfalls zum Zeitpunkt der Entscheidung der Beklagten
auch die persÃ¶nlichen Voraussetzungen des Â§ 10 SGB VI, weshalb die
angefochtenen Bescheide rechtswidrig sind.

Unbestritten ist die ErwerbsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin gemindert, weshalb ihr die
Beklagte auch Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit zuerkannt hat. Die Bewilligung
dieser Rente basiert im Wesentlichen auf dem nervenÃ¤rztlichen Gutachten der
Dr.H. B. vom 07.12.1989, die zu der Feststellung gelangte, die KlÃ¤gerin sei derzeit
zu einer Berufs- oder ErwerbstÃ¤tigkeit nicht in der Lage. Gleichzeitig wurde jedoch
eine Therapie in einer Psychosomatischen Klinik fÃ¼r unbedingt erforderlich
erachtet und die Notwendigkeit von Rehabilitationsleistungen in Form einer
Heilbehandlung ausdrÃ¼cklich bejaht. Diese Festellungen sind auch angesichts des
damaligen Alters der 1961 geborenen KlÃ¤gerin durchaus nachvollziehbar, zumal
die KlÃ¤gerin aus einem 1987 durchgefÃ¼hrten Heilverfahren als in jedenfalls
geringfÃ¼gig gebessertem Zustand als arbeitsfÃ¤hig entlassen und auch hier eine
weitere psychiatrische Behandlung fÃ¼r dringend erforderlich gehalten wurde.

Wenn demgegenÃ¼ber der Ã¤rztlichen Dienst der Beklagten, ohne die KlÃ¤gerin
selbst untersucht und gesehen zu haben, sich zwar der Leistungsbeurteilung der
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Gutachterin anschlieÃ�t, den Erfolg einer Reha-MaÃ�nahme aber entgegen der
Gutachterin verneint, so vermag dies nicht zu Ã¼berzeugen.

Jedenfalls geht der angefochtene Bescheid vom 04.06.1993, der sich offensichtlich
allein auf eine beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme vom 19.12.1989 stÃ¼tzt, zu
Unrecht davon aus, dass eine wesentliche Besserung der ErwerbsfÃ¤higkeit durch
eine medizinische Reha-MaÃ�nahme nicht zu erreichen ist.

Der Bescheid ist daher rechtswidrig und aufzuheben.

Da die KlÃ¤gerin jedoch keinen Anspruch auf eine bestimmte Leistung hat, sondern
nur Anspruch auf pflichtgemÃ¤Ã�e AusÃ¼bung des Ermessens (Â§ 39 Abs.1 Satz 2
Sozialgesetzbuch, Erstes Buch â�� SGB I -, Â§ 9 Abs.2 SGB VI), wird die Beklagte
erneut Ã¼ber den Antrag auf GewÃ¤hrung medizinischer
RehabilitationsmaÃ�nahmen zu entscheiden haben. Insoweit ist die KlÃ¤gerin mit
ihrem Begehren erfolgreich. Eine Verurteilung des VersicherungstrÃ¤gers zur
GewÃ¤hrung einer bestimmten MaÃ�nahme ist bei Ermessensleistungen in der
Regel nicht mÃ¶glich.

Wegen Zeitablaufes wird die Beklagte die Frage, ob die Erwerbsminderung durch
eine medizinische Reha-MaÃ�nahme auch jetzt noch wesentlich gebessert oder
wieder hergestellt werden kann, durch Einholung eines Fachgutachtens neu zu
prÃ¼fen und dann nach dem Ergebnis der SachverhaltsaufklÃ¤rung zu entscheiden
haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 SGG die Revision zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 03.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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